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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 1422/01 A
Datum 11.11.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 94/03
Datum 27.07.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 11. November 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch des KlÃ¤gers auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit
anstelle der ab 01.04.2000 gezahlten Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit, hilfsweise
â�� ab 01.01.2001 â�� auf Rente wegen voller Erwerbsminderung

Der KlÃ¤ger, der 1947 geboren und StaatsangehÃ¶riger der Republik Kroatien ist,
beantragte am 17.03.2000 bei der Beklagten die Zahlung von Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Mit Bescheid vom 21.05.2001 entschied die
Beklagte, daÃ� dem KlÃ¤ger seit 01.04.2000 Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit
zustehe (Leistungsfall: Zeitpunkt des Antrags vom 17.03.2000); ein Anspruch auf
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit bestehe nicht, weil der Versicherte noch
vollschichtig leistungsfÃ¤hig sei. Den diesbezÃ¼glich erhobenen Widerspruch wies
die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 02.11.2001 zurÃ¼ck. Die Beklagte
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stÃ¼tze sich bei ihrer Entscheidung auf ein in Zagreb am 02.10.2000 erstattetes
Rentengutachten und weitere medizinische Unterlagen aus dem Herkunftsland des
KlÃ¤gers.

Mit der am 20.12.2001 zum Sozialgericht Landshut (SG) erhobenen Klage verfolgte
der KlÃ¤ger seinen Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit weiter.

Das SG erhob Ã¼ber Gesundheitszustand und berufliches LeistungsvermÃ¶gen des
KlÃ¤gers im wesentlichen Beweis durch Einholung eines medizinischen
SachverstÃ¤ndigengutachtens von dem Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. Z.
(Gutachten nach persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers vom 24.07.2002).

Dr. Z. stellte beim KlÃ¤ger folgende wesentliche GesundheitsstÃ¶rungen fest:

1. WirbelsÃ¤ulenbeschwerden bei AbnÃ¼tzungserscheinungen und abgelaufenem
Bruch des 12. BrustwirbelkÃ¶rpers.

2. Bluthochdruck mit beginnenden RÃ¼ckwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System.

3. Leichte SchwerhÃ¶rigkeit.

Der KlÃ¤ger wurde von Dr. Z. fÃ¼r fÃ¤hig erachtet, unter den Ã¼blichen
Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses (insbes. ohne zusÃ¤tzliche Pausen) leichte
Arbeiten ohne schweres Heben oder Tragen, ohne BÃ¼cken und ohne
Zwangshaltungen vollschichtig zu verrichten. FuÃ�wege von mehr als 500 Meter
viermal am Tag seien zumutbar, wobei je 500 Meter weniger als 20 Minuten
benÃ¶tigt wÃ¼rden. Die UmstellungsfÃ¤higkeit sei nicht beeintrÃ¤chtigt.

Mit Gerichtsbescheid vom 11.11.2002 wies das SG die Klage ab. Nach dem
festgestellten beruflichen LeistungsvermÃ¶gen sei der KlÃ¤ger nicht
erwerbsunfÃ¤hig im Sinn des bis 31.12.2000 geltenden Â§ 44 Abs. 2 SGB VI.

In seiner Berufungsschrift vom 09.02.2003, die nachtrÃ¤glich unterschrieben am
03.03.2003 beim Bayer. Landessozialgericht einging, trug der KlÃ¤ger im
wesentlichen vor, er sei zu keiner BerufstÃ¤tigkeit mehr in der Lage. Dies ergebe
sich aus den beigefÃ¼gten medizinischen Unterlagen. Darin wird u.a. auch auf
psychische VerÃ¤nderungen des KlÃ¤gers infolge einer bei einem Unfall erlittenen
WirbelsÃ¤ulenverletzung hingewiesen.

Der Senat gewÃ¤hrte dem KlÃ¤ger wegen der VersÃ¤umung der Berufungsfrist mit
Beschluss vom 25.07.2003 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sodann erholte
der Senat ein medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten von dem Facharzt fÃ¼r
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. M. , Medizinalrat im Ã¶ffentlichen
Gesundheitsdienst, Leitender Arzt der Abteilung Gerontopsychiatrie und
Stellvertretender Ã�rztlicher Direktor am Zentrum fÃ¼r Soziale Psychiatrie B. ,
Klinik fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie (Gutachten vom 11.02.2004, erstattet
aufgrund einer dreitÃ¤gigen stationÃ¤ren Beobachtung und Untersuchung vom 19.
bis 21.01.2004).
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Dr. M. stellte beim KlÃ¤ger auf seinem eigenen Fachgebiet ein depressiv-
Ã¤ngstliches Syndrom bei leichtgradiger depressiver Episode und gelegentlichen
Panikattacken fest. An fachfremden Diagnosen erhob er:

â�� Chronische RÃ¼ckenschmerzen mit mÃ¤Ã�igen FunktionseinschrÃ¤nkungen
bei posttraumatisch bedingter spinaler Enge in HÃ¶he TH 12 und â�� vor allem â��
bei einer degenerativ bedingten spinalen Enge in HÃ¶he L5/S1 bei nachgewiesener
Radikulopathie L5/S1 beidseits, rechtsbetont.

â�� Cervikobrachialgie Syndrom ohne wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkungen bei
degenerativen HalswirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen mit nachgewiesener
Radikulopathie C6 und C7 rechts.

â�� Arterielle Hypertonie, kontrollbedÃ¼rftige Einstellung.

â�� AnÃ¤mie unklarer Genese, dringend abklÃ¤rungsbedÃ¼rftig.

â�� Sonographisch nachgewiesene Steatosis hepatis mit LeberwerterhÃ¶hung noch
unklarer Genese.

â�� LÃ¤rmschwerhÃ¶rigkeit beidseits, linksbetont.

â�� Vorbeschriebene leichtgradige obstruktive und restriktive VentilationsstÃ¶rung
der Lunge ohne wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkung.

Unter BerÃ¼cksichtigung aller dieser GesundheitsstÃ¶rungen sei der KlÃ¤ger noch
in der Lage, unter den Ã¼blichen Bedingungen eines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses leichte Arbeiten aus wechselnder Ausgangslage
(Ã¼berwiegendes Sitzen mit zeitweisem Gehen und Stehen) vollschichtig zu
verrichten. Zu vermeiden seien Arbeiten mit Ã¼berdurchschnittlichen
Anforderungen an die Aufmerksamkeit, Arbeiten an schnellaufenden Maschinen,
Arbeiten im Akkord, Arbeiten in Nacht- oder Wechselschicht, Heben oder Tragen
schwerer Lasten ohne Hilfsmittel, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Arbeiten in
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, hÃ¤ufige Ã�ber-Kopf-Arbeit, hÃ¤ufiges Knien,
Arbeiten unter LÃ¤rmeinwirkung ohne LÃ¤rmschutz sowie Arbeiten, die ein
Ã¼berdurchschnittliches HÃ¶rvermÃ¶gen erforderten. Der KlÃ¤ger sei in der Lage,
mehr als 500 Meter zu einem Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel und von diesem mehr als
500 Meter zu Arbeitsplatz zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen, wobei er sich an der Grenze
von 15 Minuten fÃ¼r 500 Meter befinde. Er kÃ¶nne sich auch noch auf einfache
neue Anlernarbeiten umstellen.

Der KlÃ¤ger trug nun vor (Schreiben vom 26.03.2004), bezÃ¼glich seines
Gesundheitszustands und seines beruflichen LeistungsvermÃ¶gens sei bisher nur in
erster Instanz ein allgemeinÃ¤rztliches und in zweiter Instanz ein psychiatrisches
Gutachten eingeholt worden; zur umfassenden AufklÃ¤rung, zu der das Gericht
verpflichtet sei, bedÃ¼rfe es aber auch eines neurologischen â�� eventuell auch
neurochirurgischen â�� und orthopÃ¤dischen Fachgutachtens.
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In der hierauf vom Senat angeforderten Stellungnahme zur Notwendigkeit weiterer
medizinischer SachverstÃ¤ndigengutachten fÃ¼hrte Dr. M. unter dem 01.04.2004
aus, die somatischen Beschwerden seien, wie sich aus seinem Gutachten ergebe,
bei der Begutachtung eingehend gewÃ¼rdigt worden; aufgrund der dreitÃ¤gigen
stationÃ¤ren Beobachtung des KlÃ¤gers sei es problemlos mÃ¶glich gewesen, das
LeistungsvermÃ¶gen umfassend abzuschÃ¤tzen, so daÃ� von weiteren Gutachten
keine Feststellung wesentlicher weiterer qualitativer oder gar quantitativer
LeistungseinschrÃ¤nkungen zu erwarten sei.

Der KlÃ¤ger blieb bei seiner Auffassung, im Hinblick auf die bei ihm vorliegenden
Beschwerden bedÃ¼rfe es weiterer medizinischer Fachgutachten (Schreiben vom
23.04.2004 und vom 14.05.2004).

Der KlÃ¤ger beantragt, den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
11.11.2002 aufzuheben, den Bescheid der Beklagten vom 21.05.2001 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 02.11.2001 abzuÃ¤ndern und die Beklagte zu
verurteilen, ihm ab 01.04.2000 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit anstelle der
Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu zahlen, hilfsweise ab 01.01.2001 die Rente
wegen voller Erwerbsminderung zu leisten, weiter hilfsweise die mÃ¼ndliche
Verhandlung zu vertagen und ein Gutachten von Amts wegen auf
neurochirurgischem Fachgebiet einzuholen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung gegen den Gerichtsbescheid
zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands wird im Ã¼brigen auf den Inhalt der beigezogenen Akten â��
Klageakte des SG Landshut; Rentenakten der Beklagten â�� und der Akte des
Bayer. Landessozialgerichts sowie auf den Inhalt der vorbereitenden SchriftsÃ¤tze
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des SG Landshut
vom 11.11.2002 ist nicht zu beanstanden, weil der KlÃ¤ger, der bereits Rente
wegen BerufsunfÃ¤higkeit bezieht, gegen die Beklagte keinen darÃ¼ber
hinausgehenden Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit und â�� ab
01.01.2001 â�� auch keinen Anspruch auf eine Rente wegen voller
Erwerbsminderung hat.

Der Anspruch des KlÃ¤gers auf Versichertenrente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit ist
wegen der Antragstellung vor dem 31.03.2001 zunÃ¤chst an den Vorschriften des
SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung (a.F.) zu messen, da geltend
gemacht ist, daÃ� dieser Anspruch bereits seit einem Zeitpunkt vor dem
01.01.2001 besteht, vgl. Â§ 300 Abs. 2 SGB VI. FÃ¼r den Anspruch des KlÃ¤gers
sind aber auch, was vom SG nicht geprÃ¼ft worden ist, die Vorschriften des SGB VI
in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung (n.F.) maÃ�gebend, soweit sinngemÃ¤Ã�
auch (hilfsweise) vorgetragen ist, daÃ� jedenfalls ein Anspruch auf Rente wegen
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voller Erwerbsminderung seit einem Zeitpunkt nach dem 31.12.2000 gegeben sei,
vgl. Â§ 300 Abs. 1 SGB VI.

Nach der bis 31.12.2000 geltenden Vorschrift des Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB VI haben
Versicherte Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit dann, wenn sie
erwerbsunfÃ¤hig sind und noch weitere Voraussetzungen erfÃ¼llen.
ErwerbsunfÃ¤hig ist nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 der Bestimmung nicht, wer eine
TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann, wobei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht
zu berÃ¼cksichtigen ist.

Das demnach festzustellende berufliche LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist zwar
bereits eingeschrÃ¤nkt, er kann aber unter den Ã¼blichen Bedingungen eines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses leichte Arbeiten aus wechselnder Ausgangslage
(Ã¼berwiegendes Sitzen mit zeitweisem Gehen und Stehen) noch vollschichtig
verrichten. Zu vermeiden sind Arbeiten mit Ã¼berdurchschnittlichen Anforderungen
an die Aufmerksamkeit, Arbeiten an schnellaufenden Maschinen, Arbeiten im
Akkord, Arbeiten in Nacht- oder Wechselschicht, Heben oder Tragen schwerer
Lasten ohne Hilfsmittel, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, Arbeiten in
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, hÃ¤ufige Ã�ber-Kopf-Arbeit, hÃ¤ufiges Knien,
Arbeiten unter LÃ¤rmeinwirkung ohne LÃ¤rmschutz sowie Arbeiten, die ein
Ã¼berdurchschnittliches HÃ¶rvermÃ¶gen erfordern. BeschrÃ¤nkungen des
Anmarschweges zur ArbeitsstÃ¤tte liegen nicht vor, da der KlÃ¤ger die
durchschnittlich erforderlichen FuÃ�wege zurÃ¼cklegen kann (vgl. hierzu BSG SozR
3-2200 Â§ 1247 RVO Nr. 10). Er kann sich auch noch auf einfache neue
Anlernarbeiten umstellen.

Dieses berufliche LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ergibt sich vor allem aus dem
im Berufungsverfahren eingeholten Gutachten des Facharztes fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie Dr. M. , aber auch aus dem vom SG erholten Gutachten des
Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. Z â�¦ Die Einholung weiterer Fachgutachten
von Amts wegen war nicht erforderlich; dem entsprechenden Hilfsantrag war nicht
zu folgen. Das gegenteilige Vorbringen des KlÃ¤gers ist nicht durch Vorlage
Ã¤rztlicher Stellungnahmen untermauert worden und entspricht demzufolge der
Sicht des medizinischen Laien. Damit kommt der Auffassung des Arztes Dr. M. , von
weiteren Fachgutachten sei keine Feststellung wesentlicher weiterer qualitativer
oder gar quantitativer LeistungseinschrÃ¤nkungen zu erwarten, die dieser auch
eingehend und nachvollziehbar begrÃ¼ndet hat, ein erheblich grÃ¶Ã�erer
Beweiswert zu. In diesem Zusammenhang weist Dr. M. insbesondere auch zutreffen
darauf hin, daÃ� der KlÃ¤ger drei Tage unter Beobachtung gestanden hat, und daÃ�
jeder Arzt in der Lage ist, nach einem solchen Zeitraum aufgrund des klinischen
Bildes eine zutreffende Aussage Ã¼ber die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers zu
machen. Auch ist der KlÃ¤ger nicht nur psychiatrisch begutachtet, sondern â�� und
dies ist auch im Rahmen eines umfassenden psychiatrischen Gutachtens notwendig
â�� unter Beachtung der Vorbefunde eingehend kÃ¶rperlich (insbesondere auch
neurologisch) untersucht worden. Im Ã¼brigen ist jeder Arzt in der Lage zu
beurteilen, welche medizinischen Fachgutachten notwendig sind, um die berufliche
LeistungsfÃ¤higkeit eines Versicherten zutreffend abzuschÃ¤tzen, wenn er â�� wie
hier â�� die medizinische Dokumentation vorliegen hat und darÃ¼ber hinaus den
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Probanden auch selbst untersucht.

Beim KlÃ¤ger liegen folgende wesentlichen GesundheitsstÃ¶rungen vor:

â�� Depressiv-Ã¤ngstliches Syndrom bei leichtgradiger depressiver Episode und
gelegentlichen Panikattacken.

â�� Chronische RÃ¼ckenschmerzen mit mÃ¤Ã�igen FunktionseinschrÃ¤nkungen
bei posttraumatisch bedingter spinaler Enge in HÃ¶he TH 12 und â�� vor allem â��
bei einer degenerativ bedingten spinalen Enge in HÃ¶he L5/S1 bei nachgewiesener
Radikulopathie L5/S1 beidseits, rechtsbetont.

â�� Cervikobrachialgie Syndrom ohne wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkungen bei
degenerativen HalswirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen mit nachgewiesener
Radikulopathie C6 und C7 rechts.

â�� Arterielle Hypertonie, kontrollbedÃ¼rftige Einstellung.

â�� AnÃ¤mie unklarer Genese, dringend abklÃ¤rungsbedÃ¼rftig.

â�� Sonographisch nachgewiesene Steatosis hepatis mit LeberwerterhÃ¶hung noch
unklarer Genese.

â�� LÃ¤rmschwerhÃ¶rigkeit beidseits, linksbetont.

â�� Vorbeschriebene leichtgradige obstruktive und restriktive VentilationsstÃ¶rung
der Lunge ohne wesentliche FunktionseinschrÃ¤nkung.

Unter BerÃ¼cksichtigung dieser psychischen StÃ¶rungen und kÃ¶rperlichen
EinschrÃ¤nkungen kann der KlÃ¤ger unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes noch vollschichtig arbeiten. Aufgrund der
leichtgradigen depressiven StÃ¶rung mit diskreten kognitiven EinschrÃ¤nkungen
ergeben sich vor allen Dingen Defizite in der Konzentration, so daÃ� TÃ¤tigkeiten
mit Ã¼berdurchschnittlichen Anforderungen an die Aufmerksamkeit sowie
TÃ¤tigkeiten an schnellaufenden Maschinen vermieden werden sollten. Aufgrund
der psychischen Minderbelastbarkeit sind ferner TÃ¤tigkeiten unter Akkord zu
vermeiden. In Ã�bereinstimmung mit den Vorgutachten besteht ein vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche Arbeiten, zeitweise im Stehen und
Gehen, Ã¼berwiegend im Sitzen. Der KlÃ¤ger ist fÃ¼r Arbeit in Tagschicht, FrÃ¼h-
und SpÃ¤tschicht befÃ¤higt, aufgrund der depressiven Symptomatik mit
SchlafstÃ¶rungen sind jedoch TÃ¤tigkeiten in Nachtschicht und
WechselschichttÃ¤tigkeiten zu vermeiden. Ebenso in Ã�bereinstimmung mit den
Vorgutachten ergeben sich qualitative EinschrÃ¤nkungen in Bezug auf den
Bewegungs und Halteapparat, so daÃ� auch gelegentliches Heben und Tragen
schwerer Lasten ohne Hilfsmittel, hÃ¤ufiges BÃ¼cken, TÃ¤tigkeiten in
WirbelsÃ¤ulenzwangshaltung, hÃ¤ufiges Ã�ber-Kopf-Arbeiten sowie hÃ¤ufig
kniende TÃ¤tigkeiten zu vermeiden sind. Aufgrund der vorbeschriebenen
LÃ¤rmschwerhÃ¶rigkeit sollten TÃ¤tigkeiten mit LÃ¤rmbelastung ohne
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ausreichenden LÃ¤rmschutz sowie TÃ¤tigkeiten, die ein Ã¼berdurchschnittliches
HÃ¶rvermÃ¶gen erfordern, unterbleiben. Entsprechend den Vorgutachten ergeben
sich keine wesentlichen EinschrÃ¤nkungen aufgrund der geringgradigen
LungenfunktionsstÃ¶rung.

Damit ist der KlÃ¤ger unter Beachtung nicht rechtserheblicher qualitativer
LeistungseinschrÃ¤nkungen vollschichtig leistungsfÃ¤hig. Ein Anspruch auf Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit ist durch Â§ 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VI
ausgeschlossen. Der Benennung eines konkreten Verweisungsberufs, den der
KlÃ¤ger nach seinem beruflichen (Rest-)LeistungsvermÃ¶gen noch ausÃ¼ben
kÃ¶nnte, bedarf es nicht. Insbesondere liegt beim KlÃ¤ger weder eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen noch eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung vor, die ausnahmsweise die Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit erforderlich machen wÃ¼rde. Ob dem KlÃ¤ger ein
Arbeitsplatz auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland tatsÃ¤chlich vermittelt
werden kÃ¶nnte, ist rechtlich unerheblich, da bei vollschichtig einsatzfÃ¤higen
Versicherten der Arbeitsmarkt als offen anzusehen ist und das Risiko der
Arbeitsvermittlung von der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und nicht von der
gesetzlichen Rentenversicherung zu tragen ist (vgl. zum Vorstehenden
zusammenfassend den Beschluss des GroÃ�en Senats des BSG vom 19.12.1996 â��
GS 2/95 = SozR 3-2600 Â§ 44 SGB VI Nr. 8).

Nach Â§Â§ 43 Abs. 2 SGB VI n.F. hat der KlÃ¤ger ab 01.01.2001 keinen Anspruch auf
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, da hiernach â�� wie bisher â�� ein
Rentenanspruch jedenfalls dann ausgeschlossen ist, wenn ein Versicherter â�� wie
der KlÃ¤ger â�� einen Beruf (sogar noch) vollschichtig ausÃ¼ben kann.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des SG Landshut vom
11.11.2002 war somit zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 29.09.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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